
	 1.	 „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer 
Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer 
Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

	 2.	 Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres 
nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das 
Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag inner-
halb eines Jahres seit  Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern 
die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und 
veröffentlicht wird.

	 3.	 Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt,   innerhalb der verein-
barten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag ge-
nannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

	 4.	 Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu 
vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer 
Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der 
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstat-
ten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt 
im Risikobereich des Verlages beruht.

	 5.	 Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen 
dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

	 6.	 Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen aus-
schließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an be-
stimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen 
so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor An-
zeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise 
nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rub-
rik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

	 7.	 Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den 
Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund 
ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, wer-
den als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige” deutlich kenntlich ge-
macht.

	 8.	 Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im 
Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, 
der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich ge-
rechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt 
gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Ver-
öffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, 
die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben 
werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines 
Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch For-
mat oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der 
Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden 
nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftragge-
ber unverzüglich mitgeteilt. 

	 9.	 Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier 
Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. 
Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert 
der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den 
belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckun-
terlagen gegebenen Möglichkeiten.

	 10.	 Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrich-
tigem oder unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zah-
lungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem 
Ausmaß, in dem der Zweck   der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt 
der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen 
oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftrag-
geber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung 
des Auftrages. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungs-
verletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Hand-
lung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen. 
Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug 
sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das 
für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt 
nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetz-
lichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verla-
ges für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt 
unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag dar-
über hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; 	
in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe 
Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis 
zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen 
müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier 
Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden. 

	 11.	 Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auf-
traggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten 
Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm in-
nerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mit-
geteilt werden.

	 12.	 Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art 
der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde 
gelegt.

	 13.	 Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung 
sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige, über-
sandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom 
Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im 
einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart 
ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste 
gewährt.

	 14.	 Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungs-
kosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausfüh-
rung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die 
restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter 
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berech-
tigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erschei-
nen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes 
Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich 
offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

	 15.	 Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je 
nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnit-
te, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg 
nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbind-
liche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbrei-
tung der Anzeige.

	 16.	 Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auf-
traggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ur-
sprünglich vereinbarter Ausführung hat der Auftraggeber zu tragen.

	 17.	 Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere 
Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn 
im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Inser-
tionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durch-
schnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die 
durchschnittlich verkaufte Auflage des vergangenen Kalenderjahres un-
terschritten wird.�
Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechti-
gender Mangel, wenn sie bei einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren 20 v. 
H., bei einer Auflage bis zu 100.000 Exemplaren 15 v. H., bei einer Auflage 
bis zu 500.000 Exemplaren 10 v. H., bei einer Auflage über 500.000 Ex-
emplaren 5 v. H. beträgt. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preismin-
derungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber 
von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass 
dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

	 18.	 Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige 
Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. 
Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem 
normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen wer-
den vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht  abgeholt 
sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, 
ohne dazu verpflichtet zu sein. Dem Verlag kann einzelvertraglich als Ver-
treter das Recht eingeräumt werden, die eingehenden Angebote anstelle 
und im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Briefe, die das zu-
lässige Format DIN A4 überschreiten sowie Waren-, Bücher-, Katalogsen-
dungen und Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und 
werden nicht entgegengenommen. Entgegennahme und Weiterleitung 
kann dennoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, dass der 
Auftraggeber die dabei entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt.

	 19.	 Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftrag-
geber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate 
nach Ablauf des Auftrages.

	 20.	 Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleu-
ten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des 
Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages geltend gemacht werden, be-
stimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. 
Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei 
Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat 
der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als 
Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften



	 1.	 Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für den Inhalt und die rechtli-
che Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Texte und 
Bilder. Das gleiche gilt für den Inhalt von Fremdbeilagen. Dem Auftragge-
ber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die die-
sen aus der Ausführung des Auftrages, auch wenn er storniert sein sollte, 
gegen den Verlag erwachsen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge 
und Anzeigen/Fremdbeilagen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte 
Dritter beeinträchtigt werden. Wird ein stornierter Auftrag  ausgeführt,  so  
stehen  dem  Auftraggeber  daraus  keinerlei Ansprüche gegen den Verlag 
zu. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Kosten einer Gegendarstellung, 
die sich auf tatsächliche Behauptung der Veröffentlichung bezieht, zu 
den jeweils gültigen Tarifpreisen zu tragen.

	 2.	 Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen bzw. fernmündlich veranlass-
ten Änderungen sowie für Fehler infolge undeutlicher Übermittlungen 
und Niederschriften übernimmt der Verlag keine Haftung für die Rich-
tigkeit der Wiedergabe. Der Verlag behält sich vor, undeutliche oder 
sprachlich fehlerhafte Manuskripte zu korrigieren. Fehlende oder fehler-
haft gedruckte Kontrollangaben ergeben keinen Anspruch auf Nachlass 
oder Ersatz. Ebenso auch nicht ein Abweichen von der Satzvorlage, der 
Schriftart oder -größe.

	 3.	 Im Falle gänzlichen oder teilweisen Nichterscheinens der Zeitung infolge 
höherer Gewalt oder bei Störung des Arbeitsfriedens erlischt jede Ver-
pflichtung auf Erfüllung von Aufträgen und Leistung von Schadenersatz. 
Der Verlag hat Anspruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten Anzei-
gen, wenn die Aufträge mit 80 % der normalerweise gedruckten Auflage 
erfüllt sind. Geringere Leistungen sind, bezogen auf diese Auflage, nach 
dem Tausenderpreis zu bezahlen.

	 4.	 Bei Abbestellung einer gesetzten Anzeige werden die Satzkosten berech-
net.

	 5.	 Für die Bonusgewährung gilt die erweiterte Mengenstaffel. Der Werbung-
treibende hat rückwirkend Anspruch auf den seiner tatsächlichen Abnah-
me von Anzeigen innerhalb eines Jahres entsprechenden Nachlass, wenn 
er zu Beginn der Frist einen Auftrag abgeschlossen hat, der aufgrund der 
Preisliste zu einem Nachlass von vornherein berechtigt. Für die Gewäh-
rung eines Konzernrabattes für Tochtergesellschaften ist der schriftliche 
Nachweis einer mehr als 50-prozentigen Kapitalbeteiligung erforderlich. 
Die Verlage gewähren Konzernrabatt nur bei privatwirtschaftlich organi-
sierten Zusammenschlüssen. Dies gilt nicht für den Zusammenschluss 
verschiedener selbständiger hoheitlicher Organisationen oder bei Zu-
sammenschlüssen, bei denen Körperschaften des Öffentlichen Rechts 
beteiligt sind.

	 6.	 Werbeagenturen und gewerbsmäßige Vermittler erhalten Mittlerprovi-
sion, wenn sie die gesamte Auftragsabwicklung übernehmen. Anzeigen- 
und Beilagenaufträge von Handel, Handwerk und Gewerbe sowie private 
Gelegenheitsanzeigen werden Werbeagenturen und Werbungsmittlern 
bei Berechnung zum Grundpreis provisioniert. Von allen „Ortspreisen“ 
und ermäßigten Preisen wird keine Mittlerprovision gewährt.

	 7.	 Bei Kleinanzeigen im Fließsatz und privaten Gelegenheitsanzeigen be-
steht kein Anspruch auf einen Beleg.

	 8.	 Mit Erteilung eines Anzeigenauftrages stimmt der Auftraggeber einer 
kostenlosen Veröffentlichung im Internet-/Onlinedienst nach Wahl des 
Verlages zu.

	 9.	 Erfolgt beim Bankeinzugsverfahren eine Rückbelastung an den Verlag, die 
der Kunde zu vertreten hat, so hat der Kunde die entstehenden Kosten 
zu tragen. Rechnungsbetrag und Kosten sind sofort fällig. Skontobeträ-
ge verfallen. Inkassoberechtigt sind nur mit entsprechenden Ausweisen 
versehene Mitarbeiter des Verlages. Der Verlag behält sich vor, nur gegen 
Vorauskasse Anzeigen zu veröffentlichen oder Prospekte zu streuen.

	 10.	 Vom Verlag gestaltete Anzeigen dürfen ohne seine Einwilligung nicht für 
eine Reproduktion bei anderen Werbeträgern weitergegeben oder weiter-
verwendet werden. Insbesondere dürfen Nachdruck, Aufnahme in On-
line-Dienste, Internet und Vervielfältigung auf Datenträger wie CD-ROM, 
DVD-ROM etc., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung des Verlages erfolgen.

	 11.	 Als Missbrauch des Ziffern-Dienstes sind Angebote/Zuschriften anzu-
sehen, die sich auf die Anzeige nicht direkt beziehen. Die Weiterleitung 
von Zuschriften auf Ziffernanzeigen beschränkt sich generell auf Postkar-
ten und Briefe bis zum Format DIN A4 und bis zu einem Gewicht von 50 
Gramm. Der Verlag kann darüber hinaus mit dem Auftraggeber die Mög-
lichkeit der Selbstabholung von Zuschriften auf Ziffernanzeigen oder der 
Zusendung vereinbaren, wenn der Auftraggeber die dafür entstehenden 
Gebühren/Kosten übernimmt.

	 12.	 Bei Änderung der Anzeigenpreisliste treten die neuen Bedingungen so-
fort in Kraft. Für laufende Anzeigenabschlüsse wird eine Karenzzeit von 
drei Monaten gewährt.

	 13.	 Für Anzeigen in Verlagsbeilagen, Sonderveröffentlichungen und im Rah-
men von Kollektiven/Sonderthemen-Seiten sowie für in dieser Preisliste 
nicht erwähnte Teilbelegungen und Ausgaben-Kombinationen können 
abweichende Preise festgelegt werden. Soweit diese Veröffentlichungen 
begleitende Texte gemäß Ziffer 7 (Satz2) der allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen enthalten, ist das hierfür seitens der einzelnen Auftraggeber 
anteilig zu zahlende Entgelt im Preis enthalten.

	 14.	 Sollten einzelne Teile der Geschäftsbedingungen nichtig sein oder rechts-
unwirksam werden, gelten die übrigen Teile uneingeschränkt weiter.

	 15.	 Mit Aufgabe einer Anzeige erklärt sich der Inserent damit einverstanden, 
dass die für die Veröffentlichung und Abrechnung der Anzeige notwendi-
gen Daten in einem EDV-System gespeichert werden, aufgrund der ge-
setzlichen Aufbewahrungsfristen auch über den Zeitpunkt der Vertrags-
erfüllung hinaus. Auf die gespeicherten Daten im Medienunternehmen 
Heilbronner Stimme GmbH & Co. KG haben auch die Tochterunterneh-
men des Verlages Zugriff.

	 16.	 Korrekturabzüge können nur versendet werden, wenn der Auftragsein-
gang einen Tag vor Anzeigenschluss erfolgt ist.

	 17.	 Höhenveränderung bei Anzeigen im Zeitungsdruck, hervorgerufen durch 
das Schrumpfen des nassen Papieres nach dem Druck in üblichen Maße 
müssen vom Auftraggeber toleriert werden.

	 	 Zusätzliche Geschäftsbedingungen für die digitale Übermittlung von 
Druckunterlagen für Anzeigen sind in der jeweils gültigen Preisliste ent-
halten.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlags
HEILBRONNER STIMME GmbH & Co. KG, Heilbronn



	 1.	 Computerviren�
Der Kunde hat digital übermittelte Druckunterlagen frei von sogenannten 
Computerviren, Würmern und sonstigen Schadensquellen zu liefern. Er 
ist insbesondere verpflichtet, zu diesem Zweck handelsübliche Schutz-
programme einzusetzen, die jeweils dem neuesten technischen Stand zu 
entsprechen haben. Entdeckt der Verlag auf einer ihm übermittelten Da-
tei Schadensquellen der vorbezeichneten Art, wird der Verlag von diesem 
gesamten Datenträger keinen Gebrauch mehr machen und diesen, so-
weit zur Schadensvermeidung bzw. -begrenzung (insbesondere zur Ver-
meidung des Übergreifens der Schadensquelle auf die EDV-Anlage des 
Verlages) erforderlich, löschen, ohne dass der Kunde in diesem Zusam-
menhang Schadensersatzansprüche geltend machen kann. Der Verlag 
behält sich vor, den Kunden auf Schadensersatz in Anspruch zu nehmen, 
wenn durch solche durch den Kunden infiltrierte Schadensquellen dem 
Verlag Schäden entstanden sind.

	 2.	 Farbanzeigen �
Digital übermittelte Druckvorlagen für Farbanzeigen können nur mit ei-
nem auf Papier gelieferten Farb-Proof zuverlässig verarbeitet werden. 
Farbabweichungen ohne Farb-Proof sind unvermeidbar. Sie lösen deshalb 
keinen Preisminderungsanspruch aus.

	 3.	 Korrekturabzug �
Der Verlag sendet auf Wunsch des Kunden einen Korrekturabzug zur 
Überprüfung per E-Mail/PDF. Alternativ auch als Korrekturfax möglich. 
Scheitert die Übermittlung eines Korrekturabzuges wegen technischer 
Probleme, ist der Verlag zu einer Übermittlung des Korrekturabzuges auf 
anderem Wege nicht verpflichtet. Erhält der Verlag keine Fehlermeldung 
bis Anzeigenschluss, gilt der Korrekturabzug als vom Kunden gebilligt. 
Ansprüche des Kunden auf Preisminderung, Schadensersatz o. ä. wegen 
später gerügter Mängel sind ausgeschlossen.

	 4.	 Ansprüche wegen fehlerhafter Veröffentlichung�
Unerwünschte Druckresultate, die sich auf eine Abweichung des Kunden 
von den Empfehlungen des Verlages zur Erstellung und Übermittlung 
von Druckunterlagen zurückführen lassen, führen zu keinem Preismin-
derungsanspruch. Nicht sofort erkennbare Mängel der Druckunterlagen, 
die erst beim Druckvorgang deutlich werden, begründen für den Auftrag-
geber keinen Anspruch auf Zahlungsminderung oder Ersatz wegen unge-
nügenden Abdrucks.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen
für die digitale Übermittlung von Druckunterlagen für Anzeigen



Datenschutzrichtlinien
Datenschutzrichtlinien

Die Heilbronner Stimme GmbH & Co. KG betreibt die Website „http://	
www.stimme.de“ und die sonstigen Internetportale unter der Dachmarke 
„STIMME.de“ (z.B. immostimme.de, jobstimme.de, autostimme.de, u.a.) 
selbst oder lässt diese Portale durch Kooperationspartner betreiben. 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten wird bei der Nutzung dieser 
Websites (kurz „STIMME-Websites“) sehr ernst genommen. Nachfolgend 
werden Sie über die Erhebung, die Verarbeitung und die Nutzung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten informiert, wenn Sie die STIMME-Websites besu-
chen und die dort angebotenen Services und Dienstleistungen nutzen. 

Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind solche Einzelangaben, die sich auf eine Per-
son beziehen oder die geeignet sind, einen Bezug zu einer Person herzustel-
len, wie z.B. der Name, die Post-Adresse, eine Telefonnummer, eine E-Mail-
Adresse, die Bankverbindung etc. Durch personenbezogene Daten kann 
somit auf die Identität einer Person rückgeschlossen werden. 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten

Für die Nutzung der STIMME-Websites ist es grundsätzlich nicht erforder-
lich, dass Sie personenbezogene Daten preisgeben müssen. Wenn Sie per-
sonenbezogene Daten angeben, geschieht das durch Sie stets freiwillig. 

In bestimmten Fällen werden Ihr Name, Ihre Adresse sowie ggfs. weitere 
personenbezogene Angaben zwingend benötigt, damit Sie – wenn Sie das 
wünschen - die von der Heilbronner Stimme GmbH & Co. KG, ihren jewei-
ligen Kooperationspartnern, Dritten oder sonstigen Unternehmen des Me-
dienunternehmens auf den jeweiligen STIMME-Websites angebotenen, teil-
weise kostenpflichtigen Dienstleistungen und Services sowie Waren nutzen, 
bestellen und/oder erwerben können und damit die Heilbronner Stimme 
GmbH & Co. KG, ihre jeweiligen Kooperationspartner, Dritte oder sonsti-
ge Unternehmen des Medienunternehmens die gewünschten/bestellten 
Dienstleistungen, Services und Waren erbringen, liefern und abwickeln kön-
nen. Dazu zählen zum Beispiel: 

•	 Bestellung eines Zeitungs- oder E-Paper-Abonnements;

•	 Annahme einer Anzeige;

•	 Nutzung des Redaktionsarchivs;

•	 Zugang zu registrierungs- /anmeldepflichtigen Bereichen;

•	 Teilnahme an einem Gewinnspiel,

•	 Dienstleistungen, Services, und Waren, die von Kooperationspart-	
	 nern der Heilbronner Stimme GmbH & Co. KG oder sonstigen Drit-	
	 ten über STIMME-Websites angeboten werden und bei denen die	
	 Heilbronner Stimme GmbH & Co. KG den entsprechenden Vertrags-	
	 schluss zwischen Anbieter und Nutzer lediglich vermittelt

Bei den Dienstleistungen und Services, bei denen die Angabe personenbe-
zogener Daten erforderlich ist, werden Sie auf die benötigten Daten explizit 
hingewiesen. Die dabei erhobenen Daten werden von der Heilbronner Stim-
me GmbH & Co. KG bzw. ihren Kooperationspartnern streng vertraulich be-
handelt und allein im Zusammenhang mit dem Zweck verwendet, zu denen 
Sie die Daten zur Verfügung gestellt haben. 

Zu anderen Zwecken werden die von Ihnen angegebenen personenbezoge-
nen Daten nur dann verarbeitet und genutzt, wenn Sie als Nutzer ausdrück-
lich darin eingewilligt haben oder eine Verarbeitung und Nutzung auch ohne 
Einwilligung gesetzlich zulässig ist. Ihr ausdrückliches Einverständnis ist 
z.B. dann notwendig, wenn die Heilbronner Stimme GmbH & Co. KG und die 
sonstigen Unternehmen des Medienunternehmens Ihre Telefon- und/oder 
E-Mail-Daten für die Unterrichtung über interessante Angebote und neue 
Produkte (Werbe- und Marketingzwecke) verwenden möchte. Ihr einmal ab-
gegebenes Einverständnis können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
gegenüber der Heilbronner Stimme GmbH & Co. KG wieder widerrufen. Bei 
Bedarf schreiben Sie an die im jeweiligen Impressum angegebene Post- 
oder E-Mailadresse der Heilbronner Stimme GmbH & Co. KG. 

Die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz und dem Telemediengesetz, werden bei der Da-
tenerhebung, Datenverarbeitung und Datennutzung beachtet. In den Fällen, 
in denen ein Kooperationspartner eine STIMME-Website laut Impressum 
selbst betreibt oder ein Kooperationspartner bzw. sonstiger Dritter über 
eine solche Website im Rahmen seines eigenen Angebots Daten anfordert 
und erhebt (z.B. bei einer Waren-/Dienstleistungsbestellung), ist allein der 
Kooperationspartner bzw. der sonstige Dritte für die Einhaltung der gesetz-
lichen Bestimmungen und die Wahrung der Vertraulichkeit gegenüber Ihnen 
verpflichtet und verantwortlich. 

Datenweitergabe an Dritte

Ihre auf den STIMME-Websites zur Verfügung gestellten personenbezogenen 
Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Eine Übermittlung 
Ihrer Daten an Dritte erfolgt nur dann, 

•	 wenn Sie in diese Datenweitergabe ausdrücklich eingewilligt haben;

•	 wenn die Übermittlung zur Nutzung, Durchführung und/oder Abwicklung	
	 (Lieferung, Zahlungsabwicklung etc.) der angebotenen und von Ihnen	
	 in Anspruch genommenen, bestellten und/oder gekauften Dienstleis-	
	 tungen, Waren und Services notwendig ist (z. B. an Unterauftrag-	
	 nehmer, Erfüllungsgehilfen, sonstige Unternehmen der Heilbronner	
	 Stimme GmbH & Co. KG, Kooperationspartner und/oder sonstige Dritte);

•	 wenn eine gesetzliche, gerichtliche oder behördliche Verpflichtung besteht,

•	 wenn es notwendig ist, um eine missbräuchliche Verwendung der an-	
	 gebotenen Dienstleistungen und Services zu unterbinden.

Einsatz von Cookies

Diese Website verwendet sogenannte sessionbezogene Cookies. Ein Cookie ist 
eine kleine Textdatei, die Ihr Web-Browser zusammen mit den eigentlich an-
geforderten Daten aus dem Internet in Ihrem temporären Internet-Zwischen-
speicher ablegt, damit alle Benutzerfunktionen über das gesamte Angebot 
eines Anbieters realisiert werden können. Nach dem Verlassen der Website 
verliert das Cookie seine Gültigkeit. Besuchen Sie die Website erneut, wird ein 
neues Cookie erstellt. Sollten Sie die Cookies in Ihrem Webbrowser deaktivie-
ren, dann werden Sie die Angebote dieser Website in der Regel dennoch ohne 
Einschränkungen nutzen können. 

Wir greifen auf Drittanbieter zurück, um personalisierte, nutzerbezogene Wer-
bung beim Besuch unserer Website zu generieren. Diese Drittanbieter erfas-
sen mittels Cookies Informationen über den Besuch unserer Website. Auf die-
sem Wege ist es möglich, die Interessen der Nutzer besser zu berücksichtigen 
und ihm Werbung für Waren und Services anzubieten, die seinen wirklichen 
Interessen entsprechen. Hierbei werden keine persönlichen Daten wie Name, 
Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer erhoben oder verwendet. Falls 
Sie mehr über diese Methoden erfahren möchten oder wissen möchten, wel-
che Möglichkeiten Sie haben, damit diese Informationen nicht von den Unter-
nehmen verwendet werden können, klicken Sie für DoubleClick bitte hier und 
für nugg.ad verwenden Sie bitte diesen Link. 

Auf dieser Website werden mit Google Inc. (www.google.de) Daten zu Mar-
keting- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen 
Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. 
Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um 
kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internetbrowsers des 
Seitenbesuchers gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die Wiederer-
kennung des Internetbrowsers. Die mit den GroupM-Technologien erhobenen 
Daten werden nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu 
identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des 
Pseudonyms zusammengeführt. Der Datenerhebung und -speicherung kann 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Auf der Internet-
Seite www.targad.info stellt GroupM dazu einen Opt-out-Link zur Verfügung. 

Einsatz von Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google 
Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die 
auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung 
der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informa-
tionen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) 
wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website 
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetrei-
ber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der In-
ternetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google 
diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetz-
lich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google 
verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der 
Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch 
eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen 
Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 
Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung 
dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen 
Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem 
zuvor benannten Zweck einverstanden. 


